
Shorin Ryu Siu Sin Kan
Lizenzen 2026/27 für Karate und Kobudo

Name _________________________________ Dojo _______________________________ 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________

Grad Karate ____________________________ Grad Kobudo ________________________

Hiermit melde ich mich für den Ausbildungs-Lehrgang 
O Karate O Kobudo

an.

Hiermit beantrage ich für die nächsten zwei Jahre...

Karate Kobudo

Trainer O Trainer-Lizenz O Bo, Tonfa (BT)
O Sai, Kama (SK)
O alle Geräte (AG)

Prüfer O D   O C   O B   O A O D   O C   O B   O A

Kampfrichter O SKR   O HKR ---

Ort, Datum, 
Unterschrift  _____________________________________________________________

Datenschutzerklärung: 
Die Informationen zu den Ausbildungs-Lehrgängen werden per E-Mail versandt. Ich bin 
einverstanden, dass mein Name, Gürtelgrad und E-Mail-Adresse gespeichert werden.

Ort, Datum, 
Unterschrift  _____________________________________________________________



Shorin Ryu Siu Sin Kan
Ausbildungs-Lehrgang Karate

Anmerkungen:

Bitte bis zum 15. November 2025, 15:00 bei Horst Bresele abgeben / zusenden:
1. Diesen ausgefüllten Antrag (1. Seite).
2. Den roten Trainer-Ausweis und 5,00 € Verlängerungsgebühr. - Falls zum ersten Mal eine Lizenz 

vergeben wird, den blauen Ausweis, ein Passfoto und 5,00 € für den roten Trainer-Ausweis abgeben.
3. Prüfer mit Lizenz C oder B auch den schwarzen DKV-Ausweis, den Prüferantrag des BKB und den 

Beleg für die Überweisung der Gebühr an den BKB. - Falls zum ersten Mal eine Prüferlizenz vergeben 
wird, bitte wegen der Stempelkaution an mich wenden.

4. Für C-Trainer Breitensport zählt der Lehrgang wieder mit 5 UE. 

Mindestanforderung für die Vergabe der Lizenzen

Trainer-Lizenz Karate (Gültigkeit 2 Jahre)
Lizenz Stilrichtung
Trainer Mindestens 3. Kyu
Dojoleiter Mindestens 1. Dan, wird im Dojo gewählt

Kampfrichter-Lizenz Karate (Gültigkeit 2 Jahre)
Lizenz Stilrichtung
Seitenkampfrichter (SKR) Mindestens 3. Kyu
Hauptkampfrichter (HKR) Mindestens 1. Dan

Prüfer-Lizenz Karate (Gültigkeit 2 Jahre)
Lizenz Stilrichtung DKV
D 1. Dan; Prüfung zusammen mit anderen 

Prüfern der Lizenzen C, B oder A abhalten
-

C 2. Dan
(in Ausnahmefällen ab 1. Dan, s. DKV)

1. Dan; Prüfungsbereich 9.-4. Kyu

B 3. Dan 
(in Ausnahmefällen ab 2. Dan, s. DKV)

2. Dan; Prüfungsbereich 9.-1. Kyu

A 4. Dan
Bedarf in der Stilrichtung

5. Dan; Prüfungsbereich 9. Kyu – Dan
Bedarf in der Stilrichtung

Stand: Verfahrensordnung des DKV vom 20.11.2010, Rahmenprüfungsordnung vom 01.03.2020.
Der DKV schreibt die Teilnahme an einem Prüferlehrgang der Stilrichtung innerhalb der 2 Jahre vor.
Für die Kampfrichter-Lizenz ist eine Trainer-Lizenz Voraussetzung. Für die Prüfer-Lizenz C ist eine Trainer-
Lizenz und eine zweijährige Beisitzer-Phase (ab 1. Dan Karate) Voraussetzung.
Für die Vergabe einer Lizenz ist die Teilnahme an einem Trainer-LG Karate in den letzten 2 Jahren 
verpflichtend. Der Lehrgang findet jährlich statt.
Ohne eine rechtzeitige Abgabe der Unterlagen bis spätestens zum oben genannten Termin wird keine Lizenz 
vergeben.



Siu Sin Kan Kobudo
Ausbildungs-Lehrgang Kobudo

Anmerkungen:

Bitte bis zum 15. November 2025, 15:00 bei Horst Bresele abgeben / zusenden:
1. Diesen ausgefüllten Antrag (1. Seite).
2. Den roten Trainer-Ausweis und 5,00 € Verlängerungsgebühr.

Mindestanforderung für die Vergabe der Lizenzen

Trainer-Lizenz 
Kobudo (Gültigkeit 2 Jahre)

Lizenz Stilrichtung
Bo, Tonfa (BT) Mindestens 3. Kyu Kobudo
Bo, Tonfa, Sai, Kama (SK) Mindestens 1. Kyu Kobudo
Alle Geräte (AG) Mindestens 2. Dan Kobudo

Prüfer-Lizenz
Kobudo (Gültigkeit 2 Jahre)

Lizenz Kobudo
D 1. Kyu Kobudo

Prüfung zusammen mit anderen Prüfern der Lizenzen C, B oder A abhalten
C 1. Dan Kobudo; Prüfungsbereich 9. - 4. Kyu
B 2. Dan Kobudo; Prüfungsbereich 9. - 1. Kyu
A 3. Dan Kobudo; Prüfungsbereich 9. Kyu – Dan, Bedarf in der Stilrichtung

Für die Prüfer-Lizenz C ist eine Trainer-Lizenz und eine zweijährige Beisitzer-Phase (ab 1. 
Kyu Kobudo) Voraussetzung.

Für die Vergabe einer Lizenz ist die Teilnahme am Trainer-LG Kobudo verpflichtend. Der 
Lehrgang findet jährlich statt.
Ohne eine rechtzeitige Abgabe der Unterlagen bis spätestens zum oben genannten Termine 
wird keine Lizenz vergeben.


